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12. Dezember 2002

Antrag an den Kirchengemeinderat

Betr.:
Mitträgerschaft bei dem Bündnis „erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung“.

Sehr geehrte Mitglieder des Kirchengemeinderates!

Hiermit bitte ich den hiesigen KGR, Mitträger des genannten Entschuldungs-Bündnisses zu werden. Dessen Ziel ist, im Blick auf Entwicklungsländer ein ‚Internationales Insolvenzverfahren’ zu erreichen.

Begründung:

Die internationale Erlaßjahr2000-Kampagne wurde zur Jahrhundertwende angesichts des Elends hoch verschuldeter Länder der Dritten Welt von Kirchen initiiert - in Erinnerung an biblische Traditionen (3. Mose 25 und Lukas 4,18f).

In Deutschland wurde die Kampagne u. a. von ‚Misereor’ und ‚Brot für die Welt’ mitgetragen. Diese Kampagne fand in Ländern des Südens und Nordens beachtliche Aufmerksamkeit. Darauf gründeten die Mitträger das Folgebündnis „erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung“, um die begonnene Arbeit weiter voranzutreiben. 

Denn weltweite Armut mit deren unabsehbaren Folgen zu bekämpfen, ist ein langfristiges globales Ziel. Das Bündnis „erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung“ versteht sich als ein kirchlicher Beitrag dazu.

Nach der Milleniumskampagne „Erlaßjahr2000“ (1997-2001) konzentriert sich die 2. Phase der Schuldenarbeit bis zum G7/8-Gipfel 2004 auf das Hauptziel, ein ‚Internationales Insolvenzverfahren’ durch ein „Faires und transparentes Schiedsverfahren“ zu erreichen, wie es auch die Bundestags-Enquete-Kommission in ihrem Abschlussbericht vom 24.06.2002 vertritt (s.u.).

Um ein solch dringend nötiges „Internationales Insolvenzverfahren“ politisch durchzusetzen, ist eine breite Unterstützung nötig:

a) dazu werden viele Mitträger gebraucht, die das Ganze ideell und finanziell mittragen;

b) dem dient die ‚Fairness-Ring-Aktion’ (s. beiliegendes Faltblatt „Entschuldung FAIR ändern“).

c) Einen Anknüpfungspunkt bietet die Entschuldung Deutschlands durch das „Londoner Schuldenabkommen“ vom 27.02.1953. Aus dem großzügigen Erlass deutscher Vor- und Nachkriegsschulden erwächst Deutschland die historische Verpflichtung, Vorreiter für eine Reform des Internationalen Schuldenmanagements zu werden. Siehe Faltblatt „Schulden sind kein Schicksal!“ zum 50. Jubiläum des Londoner Schuldenabkommens im Februar 2003.

In der Hoffnung, dass Sie für Ihre Kirchengemeinde eine Mitträgerschaft beschließen, lege ich das Formular „Mitträgerschaftserklärung“ bei.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Anlagen:
- Faltblatt „Entschuldung FAIR ändern“


- Faltblatt „Schulden sind kein Schicksal“


- Formular „Mitträgerschaftserklärung“

Auszug aus dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages vom 24.06.2002 „Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten“ unter Vorsitz von Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker:

„Empfehlung 2-17.: Eine internationale Insolvenzregelung entwickeln.

Die Enquete-Kommission empfiehlt die Einrichtung eines internationalen Insolvenzverfahrens für eine geregelte und faire Entschuldung von souveränen Schuldnern, die ihren Verpflichtungen zum Schuldendienst nicht nachzukommen vermögen. Über Modalitäten eines solchen Verfahrens sowie die institutionelle Ausgestaltung einer Organisation zur Durchführung des Insolvenzverfahrens in gebührender Unabhängigkeit von Schuldnern, Gläubigern und internationalen Finanzinstitutionen soll ein Einverständnis innerhalb der damit befassten internationalen Organisationen (vor allem IWF) und zwischen den Regierungen der Industrie- und Entwicklungsländern gesucht werden. Die Enquete-Kommission ist der Überzeugung, dass nur eine unabhängige Schiedsstelle mit neutralem Vorsitz und bei paritätischer Beteiligung von Schuldnern und Gläubigern, ausgestattet mit verbindlicher Entscheidungskraft, in der Lage ist, die Aufgaben effizient und ohne Ansehung von anderen Interessen als den in der Satzung des Insolvenzverfahrens vorgesehenen (vor allem die Kriterien der Tragfähigkeit des Schuldendienstes) zu erfüllen“ (zitiert nach Bundestag-Drucksache 14/9200, Seite 117).

